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ABFERTIGUNG NEU 
UND ALT
WAS IHNEN BEI KÜNDIGUNG, JOBWECHSEL, 
PENSIONSANTRITT ZUSTEHT

Abhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
beträgt die Abfertigung nach 

3­jähriger Dienstzeit  2 Monatsentgelte
 5­jähriger Dienstzeit  3 Monatsentgelte 
10­jähriger Dienstzeit  4 Monatsentgelte 
15­jähriger Dienstzeit  6 Monatsentgelte 
20­jähriger Dienstzeit  9 Monatsentgelte 
25­jähriger Dienstzeit  12 Monatsentgelte 

Bei der Berechnung der Dienstzeit werden Lehrzeiten nur 
dann angerechnet, wenn das Arbeitsverhältnis inklusive 
Lehrzeit mindestens sieben Jahre gedauert hat. 

Zeiten des Mutterschutzes werden bei der Berechnung der 
Dienstzeit berücksichtigt; Elternkarenzzeiten nicht (verein­
zelt gelten günstigere kollektivvertragliche Rege lungen). 

Zeiten des präsenz­, Zivil­ und Ausbildungsdienstes wer­
den voll berücksichtigt! 

Abfertigung und Pensionsantritt bzw. Erreichen einer 
bestimmten Altersgrenze 
1.  Kündigen Sie Ihr Dienstverhältnis selbst (Arbeit­

nehmerkündigung) 
 ■ wegen Inanspruchnahme einer pension aus einem 

Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus 
einer gesetzlichen pensionsversicherung oder 

 ■ wegen Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer ge­
setzlichen pensionsversicherung haben Sie Anspruch 
auf die gesetzliche Abfertigung. 

2.  Hat das Arbeitsverhältnis ununterbrochen 10 Jahre 
gedauert und wird 

 ■ bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
oder bei Frauen nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres oder 

 ■ wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspen sion 
bei langer Versicherungsdauer aus einer gesetz lichen 
pensionsversicherung oder 

 ■ wegen Inanspruchnahme der Korridorpension aus der 
gesetzlichen pensionsversicherung oder 

 ■ wegen Inanspruchnahme einer Schwerarbeitspen sion 
aus der gesetzlichen pensionsversicherung 

durch Arbeitnehmerkündigung gelöst, besteht ebenfalls 
Anspruch auf die gesetzliche Abfertigung. 

 ■ „Übertragung“ des vereinbarten Betrages an eine BVK. 
Bei dieser Variante gilt sowohl für den übertragenen 
Betrag als auch für die ab dem vereinbarten Stichtag 
vom Arbeitgeber einzuzahlenden Beiträge das neue 
Abfertigungsrecht. Die Wahl dieser Übertrittsvariante 
ist nur bis 31.12.2012 möglich.

Gilt das neue Abfertigungsrecht auch für freie 
Dienstnehmer? 
Ab dem 1. 1. 2008 gilt das neue Abfertigungsrecht auch 
für freie Dienstnehmer. 

Aus der rechtlichen Stellung von freien Dienstnehmern (im 
Vergleich zu Arbeitnehmern) ergeben sich aber auch im 
Abfertigungsrecht gewisse Unterschiede. Beispielsweise 
gab es vor dem 1. 1. 2008 keinen Abfertigungsanspruch 
für freie Dienstnehmer – daher ist auch kein Übertritt vom 
sog. Alten ins Neue Abfertigungsrecht möglich. 

Setzen Sie sich bei Fragen bitte mit Ihrer Arbeiterkammer 
in Verbindung! 

B) Abfertigung Alt 

Gilt für Arbeitsverhältnisse, die spätestens am 31. 12. 
2002 neu begonnen haben: 

Wann und in welcher Höhe gebührt Ihnen eine 
Abfertigung? 
Hat Ihr Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Jahre ge­
dauert und wurde durch Arbeitgeberkündigung, unge­
rechtfertigte/unverschuldete Entlassung, berechtigten 
vorzeitigen Austritt, Zeitablauf oder einvernehmliche Lö­
sung beendet, steht Ihnen eine Abfertigung zu. Wird das 
Arbeitsverhältnis durch Arbeitnehmerkündigung, berech­
tigte/verschuldete Entlassung oder unberechtigten Aus tritt 
gelöst, besteht kein Abfertigungsanspruch. 

Im Falle der Beendigung eines Dienstverhältnisses im Zu­
sammenhang mit Elternschaft erhalten Arbeitnehmer unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Abfertigung, ob wohl 
sie das Arbeitsverhältnis selbst kündigen (Genaueres ent­
nehmen Sie bitte der Broschüre „Arbeitsrecht griffbereit“). 

Vereinzelt gelten günstigere kollektivvertragliche Rege­
lungen. 

Wie wird die Abfertigung berechnet? 
Basis für die Berechnung Ihrer Abfertigung ist das für den 
letzten Monat gebührende Entgelt. Dieses setzt sich aus 
den regelmäßig wiederkehrenden Bezügen (z.B. Gehalt/ 
Lohn, provisionen, prämien, Überstundenentgelt,...) zu­
züglich des aliquoten Anteils an Remunerationen und 
ähnlichen Zuwendungen zusammen. Bei Bezügen von 
wechselnder Höhe ist im Zweifel vom Durchschnitt eines 
ganzen Jahres auszugehen. Aufwandsentschädigungen 
(z.B. Kilometergeld, Diäten,...) werden nicht in die Be­
rechnungsbasis eingerechnet. 

Wann muss der Arbeitgeber die Abfertigung 
auszahlen? 
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden drei Mo­
natsentgelte Ihrer Abfertigung fällig. Ein darüber hinaus­
gehender Anspruch (d.h. ab dem vierten Monatsentgelt) 
ist ab dem vierten Monatsersten nach dem Ende des Ar­
beitsverhältnisses in monatlichen Teilbeträgen zu zahlen. 
Ein Teilbetrag beträgt mindestens ein Monatsentgelt. 

BEISpIEL:
Das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers endet am 
31. 1. 2009 nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit 
durch Arbeitgeberkündigung. Er hat Anspruch auf 
eine Abfertigung in Höhe von € 4.000.– netto (vier 
Monatsentgelte).
Der Arbeitgeber hat € 3.000.– mit 31. 1. 2009 und die 
restlichen € 1.000.– spätestens am 1. 5. 2009 an den 
Arbeitnehmer auszuzahlen.

ACHTUNG:
Wurde das Arbeitsverhältnis durch Arbeitnehmerkündi­
gung wegen pensionsantritt/Erreichen einer Altersgrenze 
gelöst, kann der Arbeitgeber die Abfertigung in monat­
lichen Raten bezahlen. Eine Rate muss mindestens die 
Hälfte eines Monatsentgeltes betragen. Die erste Rate ist 
in diesem Fall am Monatsersten nach Ende des Dienst­
verhältnisses fällig.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN
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